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Die Universität zu Köln versteht Gender Mainstreaming als eine Querschnitts-
aufgabe, die auf verschiedenen Ebenen verankert ist:
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Leitfaden der Gleichstellungsbeauftragten
zur geschlechtersensiblen und inklusiven
Sprache – ÜberzeuGENDERe Sprache

Richtlinie der Universität zum Umgang 
mit sexualisierter Diskriminierung

SENSIBILISIERUNGS-
MAßNAHMEN

Jenny Gusyk-Preis in den Bereichen
„Gleichstellung“, „Gender- oder Queer
Studies“ und „Familienfreundliche
Führung“

FÖRDERUNGEN & PREISE

Die Gleichstellungsbeauftragte berät und unterstützt die Dienststelle und ihre 
Mitglieder und Angehörigen in allen Belangen des Gender Mainstreaming. Sie 
überwacht die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben, im Besonderen die des Landes-
gleichstellungsgesetzes und des Hochschulgesetzes NRW. Die Gleichstellungsbe-
auftragte und ihre Stellvertreter_innen wirken auf die Gleichstellung von Mann 
und Frau hin.

Die Erfolge der Gleichstellungspolitik zeigen sich wie folgt:
Das Gleichstellungskonzept der Universität zu Köln erhielt 2014 eine Spitzenbe-
wertung in der zweiten Förderrunde des Professorinnenprogramms II. Außerdem 
wurde die Universität zu Köln im Juli 2014 erneut (nach 2004 und 2007) für ihre er-
folgreiche Gleichstellungs- und Diversitypolitik mit dem TOTAL E-QUALITY Prädikat 
ausgezeichnet und im Jahr 2011 und 2013 aufgrund ihrer Erfolge bei der Umsetzung 
von Gleichstellungsmaßnahmen in Stufe 3 der „Forschungsorientierten Gleich-
stellungsstandards“ der DFG eingestuft. Diese Einstufung wird durch das „Hoch-
schulranking nach Gleichstellungsaspekten 2013“ des CEWS gestützt, welches die 
Universität zu Köln in Ranggruppe 5 von 12 ausweist – als zweitbeste Hochschule in 
NRW und bundesweit unter den „TOP 12“.

für Mitglieder, Angehörige und Studierende 
der Universität:
• Karriereförderung
• Angelegenheiten aus dem Dienstver-

hältnis/ Berufungsverhandlungen
• Sexualisierte Diskriminierung
• Arbeiten und studieren mit Kind/ern

BERATUNGSANGEBOTE
§ 1 Abs. 2 Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG NRW)
„Frauen und Männer dürfen wegen ihres Geschlechts nicht diskriminiert 
werden. Eine Diskriminierung liegt auch dann vor, wenn sich eine ge-
schlechtsneutral formulierte Regelung oder Maßnahme tatsächlich auf ein 
Geschlecht wesentlich häufiger nachteilig oder seltener vorteilhaft auswirkt 
und dies nicht durch zwingende Gründe objektiv gerechtfertigt ist. Maß-
nahmen zur Förderung von Frauen mit dem Ziel, tatsächlich bestehende 
Ungleichheiten zu beseitigen, bleiben unberührt.“

• Gremien- und Kommissionsarbeit (Hochschulrat, 
Rektorat, Senat, Kommissionen u. v. m)

• Beteiligung, Beratung und Mitbestimmungsrecht 
 bei Berufungs-, Stellenbesetzungs- und Beför-
 derungsverfahren
• Verwendung von Fördermitteln zur Gleich-
 stellungsförderung
• Beratungstätigkeit 
• Vereinbarkeit von Karriere und Familie in 
 Wissenschaft und Verwaltung
• Vernetzung der Arbeit der Gleichstellungs-
 beauftragten der Fakultäten und des 
 Universitätsklinikums
• Leitung der Projekte zur Förderung des 
 weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses
• Kommunale, landes- und bundesweite 
 politische Netzwerkarbeit

Die Gleichstellungsbeauftragte leitet das Büro mit seinen 
vielfältigen Aktivitäten und Projekten. Sie wird dabei unter-
stützt von ihren Mitarbeiter_innen im Büro, den Stellvertre-
ter_innen im Amt, den Gleichstellungsbeauftragten der Fa-
kultäten und der Gleichstellungskommission.

Einrichtung des Amtes an der Universität zu Köln: 8. Mai 1991

Nähere Informationen unter www.gb.uni-koeln.de

PROJEKTE

 – studieren, arbeiten &
 forschen mit Kind/ern –

Verstärkung der Beratung für
Studierende mit Kind/ern an 
der Universität zu Köln

 Projektkoordination & Beratung
 Maike Hellmig

– Wissenschaft & Elternschaft in
besserer Balance –
Kooperation zwischen der
Deutschen Sporthochschule Köln
und der Universität zu Köln

 Projektkoordination
 Tina Seibert

Aufgaben der 
GleichstellungsbeauftragtenZiele & Erfolge Angebote & Services

Gemäß LGG NRW zählen zu den Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten: 


